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Anordnung 
über die Planung, Bildung und Verwendung 

des Fonds Handelsrisiko 
im Konsumgüterbinnenhandel

vom 13. Dezember 1979

Zur Sicherung einer guten Versorgung und Vermeidung 
volkswirtschaftlicher Verluste bei Durchsetzung des Prinzips 
sozialistischer Sparsamkeit wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und in Über
einstimmung mit dem Vorstand des Verbandes der Konsum
genossenschaften der DDR folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für
— die zentralen und bezirklichen wirtschaftsleitenden Or

gane des sozialistischen Konsumgütergroß- und -einzel- 
handels und die ihnen unterstellten bzw. zugeordneten 
Kombinate und Betriebe bzw. nachgeordneten Konsum
genossenschaften einschließlich deren Kommissions
händler (ohne Gaststätten und Hotels),

— die dem Ministerium für Handel und Versorgung direkt 
unterstellten Kombinate und Betriebe,

— die den örtlichen Räten direkt unterstellten Kombinate 
und Betriebe des Konsumgüterbinnenhandels,

— die zentralen koordinierenden Organe des Konsumgüter
groß- und -ednzelhandels,

(nachfolgend Organe und Betriebe genannt)
— die Handelsbetriebe mit staatlicher Beteiligung.

(2) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für die Sor
timente der Warenhauptgruppen 10 00 00 0 bis 90 00 00 0 der 
Binnenhandelsschlüsselliste zum Warenumsatz und Waren
fonds. Sie gelten nicht für Gebrauchtwaren.

■§2
Grundsätze für den Einsatz des Fonds Handelsrisiko

(1) Die Betriebe haben die Mittel des Fonds Handelsrisiko 
nach den Grundsätzen der Erreichung höchster Ergebnisse 
für die Versorgung der Bevölkerung, der Vermeidung von 
Warenverlusten sowie der strengsten Sparsamkeit und in 
erster Linie für vorbeugende Maßnahmen einzusetzen.

(2) Der Fonds Handelsrisiko dient dem finanziellen Aus
gleich der im Zusammenhang mit der Handelstätigkeit, ins
besondere dem Warenumschlagsprozeß, auftretenden Risiken.

(3) Der Fonds Handelsrisiko darf für Warenverluste nur bis 
zur Höhe der dafür vorgegebenen Normative verwendet wer
den, die von den Leitern der
— zentralen Organe auf die Bezirke und/oder Warenhaupt

gruppen,
— bezirklichen Organe in Abstimmung mit den Stellvertre

tern der Vorsitzenden der Räte der Bezirke für Handel 
und Versorgung auf die Betriebe

aufzuschlüsseln sind.
(4) Werden diese Normative unterschritten, ist der dadurch 

frei werdende Betrag für vorbeugende Maßnahmen zu ver
wenden; soweit solche Maßnahmen nicht erforderlich sind, 
ist nach § 8 zu verfahren.

(5) Die Normative für Warenverluste dürfen nur in begrün
deten Ausnahmefällen überschritten werden. Dafür notwen
dige Mittel sind ohne Reduzierung der planmäßigen Ver-


